
an das 
Landratsamt Augsburg 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg

Über die/den 
Stadt/Markt/Gemeinde

(PLZ)         (Ort)

Unterschrift des Anzeigenden

Anzeige 
über die Aufstellung eines fliegenden Baues 

(z.B. Festzelt, Zirkuszelt, Karussel, Autoscooter, Achterbahn, usw.) gem. Art. 72 Abs. 5 BayBO)

Name

Telefon

Anschrift

zeigt hiermit die Aufstellung des nachstehend beschriebenen fliegenden Baues an:

(Bei Zelten: Grundfläche                   m², Zahl der möglichen Besucher                    )

Aufstellungsort

Straße, Ort

Flur-Nr. des Grundstückes 
(s. auch beigefügten Lageplan)

Das Prüfbuch wird am Aufstellungsort bereitgehalten.

Eigentümer des  
fliegenden Baues:

Der fliegende Bau wird in der vom/am                         bis                         betrieben.

Die Gebrauchsabnahme durch das Landratsamt kann erfolgen 
am                         um                        Uhr, bzw. ab 
Mir ist bekannt, das die Inbetriebnahme fliegender Bauten vor der erforderlichen Anzeige an das Landratsamt Augsburg 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße bis zu 500.000,- € belegt werden kann.

Anlage: 1 Lageplan
Ort Datum


an das
Landratsamt Augsburg
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
Über die/den
Stadt/Markt/Gemeinde
(PLZ)         (Ort)
Unterschrift des Anzeigenden
Anzeige
über die Aufstellung eines fliegenden Baues
(z.B. Festzelt, Zirkuszelt, Karussel, Autoscooter, Achterbahn, usw.) gem. Art. 72 Abs. 5 BayBO)
zeigt hiermit die Aufstellung des nachstehend beschriebenen fliegenden Baues an:
(Bei Zelten: Grundfläche                   m², Zahl der möglichen Besucher                    )
Aufstellungsort
Das Prüfbuch wird am Aufstellungsort bereitgehalten.
Der fliegende Bau wird in der vom/am                         bis                         betrieben.
Die Gebrauchsabnahme durch das Landratsamt kann erfolgen
am                         um                        Uhr, bzw. ab
Mir ist bekannt, das die Inbetriebnahme fliegender Bauten vor der erforderlichen Anzeige an das Landratsamt Augsburg
eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße bis zu 500.000,- € belegt werden kann.
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